
Schutze der Wirtschaftsordnung. So wie die Qualität 
der politischen und speziell der staatlichen Leitungs
tätigkeit an den ökonomischen Erfolgen zu messen ist, 
so hängt auch die Qualität der strafrechtlichen (straf
gesetzgeberischen und strafjustiziellen) Tätigkeit von 
ihrer Wirksamkeit an der Basis, ihrem Beitrag zur 
Erreichung der ökonomischen Hauptaufgaben ab.

Welche grundlegenden Fragen müßten im Mittelpunkt 
der Untersuchungen stehen?

1. Die konsequente Überwindung des „Bewirtschaf- 
tungs“- bzw. „Wirtschaftsregelungsstrafrechts“ sowie 
der Zersplitterung und Unübersichtlichkeit der vor
liegenden Strafrechtsnormen zum Schutze der Wirt
schaftsordnung.

2. Die Verwirklichung, Anwendung und Durchsetzung 
des Differenzierungsgrundsatzes bei der strafrechtlichen 
Bekämpfung von kriminellen Anschlägen auf unsere 
Wirtschaftsordnung; und zwar einmal im Hinblick auf 
die Abgrenzung zu Staatsverbrechen und Straftaten 
gegen das sozialistische Eigentum, zum anderen im Hin
blick auf die Abgrenzung zu nicht gesellschaftsgefähr
lichen, geringfügigen Verstößen im Wirtschaftsleben 
(also zu Ordnungswidrigkeiten, Disziplinarverstößen, 
Verstößen, auf die mit den Mitteln der gesellschaft
lichen Erziehung selbst reagiert werden sollte), und 
schließlich innerhalb der Wirtschaftsstraftaten selbst 
(Differenzierung der Strafdrohungen und Einbeziehung 
der neuen Strafarten).

3. Die Erhöhung der erzieherischen und mobilisieren
den Rolle der Strafbestimmungen zum Schutze der 
Wirtschaftsordnung durch Vereinheitlichung, Verein
fachung und größere Übersichtlichkeit dieser Materie, 
durch klare, die Eigeninitiative fördernde Abfassung 
und entsprechende sprachliche Ausgestaltung der Nor
men, durch feste Tatbestandsbegriffe und nicht zuletzt 
durch richtige Differenzierung der Strafdrohungen und 
Einbeziehung der neuen Strafarten.

Wie, können diese Grundprobleme in der gesetzgebe
rischen Arbeit ihren Niederschlag finden?

zu 1) Wie ich bereits dargelegt habe, „ist der Einsatz 
strafrechtlicher Mittel zur Sicherung und Gewähr
leistung der ordnungsgemäßen Durchführung der staat
lichen Volkswirtschaftspläne entsprechend der wirt
schaftlich-organisatorischen Leitung durch die betref
fenden staatlichen Organe für die ganze Periode des 
Aufbaus des Sozialismus gesetzmäßig notwendig“4. Es 
kann also bei den für das künftige sozialistische Straf
gesetzbuch zu schaffenden Strafbestimmungen zum 
Schutz der Wirtschaftsordnung nicht darum gehen, ein
zelne wirtschaftsregelnde oder die Bewirtschaftung von 
(Engpaß-)Gegenständen regelnde Bestimmungen mit 
entsprechenden Strafsanktionen zu versehen oder zu 
verbinden und ihnen dadurch mehr Gewicht zu ver
leihen5, sondern es geht darum, auch die Mittel des 
Strafrechts und der Strafjustiz (mit ihrer spezifischen 
Verbindung von Zwang und Überzeugung bzw. Er
ziehung) in dem großen Prozeß der staatlichen Leitung 
der sozialistischen Umgestaltung auf dem Gebiet des 
Wirtschaftslebens fördernd einzusetzen. Es ist also ein 
System von Strafbestimmungen neu zu schaffen, die 
der Sicherung, Entfaltung und Festigung der plan
mäßigen proportionalen Entwicklung der sozialistischen 
Volkswirtschaft und sozialistischer Produktions- sowie 
anderer Wirtschaftsbeziehungen dienen. Um diese 
Funktion aller Strafbestimmungen zum Schutze der 
sozialistischen Wirtschaftsordnung klar zum Ausdruck 
zu bringen, müßte an die Spitze des Abschnitts „Straf
taten gegen die Wirtschaftsordnung“ eine Norm gestellt 
werden, die die Richtung für die Anwendung dieser 
Strafbestimmungen kennzeichnet. Sie könnte etwa 
folgendermaßen lauten:

„Die Strafbestimmungen zum Schutze der sozialisti
schen Wirtschaftsordnung richten sich gegen Handlun-

4 NJ 1959 S. 308.
5 nie Bewirtschaftung bestimmter Erzeugnisse war eine 

durch das vom Hitlerstaat hinterlassene wirtschaftliche Chaos 
bedingte zeitweilige Wirtschaftsform, die bei dem heutigen 
Stand der Befriedigung der produktiven und individuellen 
Konsumtion (der Bedürfnisse der Industrie, Landwirtschaft 
und Bevölkerung) und der erreichten Etappe des sozialisti
schen Aufbaus längst überholt ist und insbesondere nach 
Abschaffung der Lebensmittelkarten praktisch nicht mehr
existiert. Eines strafrechtlichen Schutzes lderfür bedarf es 
daher nicht.

gen, die die Wirtschaftsplanung und die wirtschafts
organisatorischen Maßnahmen der Arbeiter-und- 
Bauern-Macht beeinträchtigen.“

Mit einer solchen Formulierung würden zugleich auch 
die wesentlichen Seiten des Objekts der Straftaten 
gegen die Wirtschaftsordnung hervorgehoben. Denn 
Wirtschaftsdelikte stören bzw. hindern einmal un
mittelbar die Durchführung bzw. Erfüllung der staat
lichen Volkswirtschaftspläne durch die Werktätigen 
selbst und greifen damit zugleich auch die wirtschaft
lich-organisatorische Tätigkeit unseres Staates an. Zum 
andern können Wirtschaftsdelikte auch unmittelbar die 
Durchführung einzelner leitender und lenkender Maß
nahmen der Wirtschaftsverwaltung vereiteln bzw. 
erschweren6.

In weiteren Tatbeständen müßten dann insbesondere 
„Störung der Produktion“, „Herstellung minderwerti
ger Produktion“, „Gefährdung der Planung, Behinde
rung der Plankontrolle, Verletzung des Außenhandels
monopols, Verstöße gegen die Devisenwirtschaft“ usw. 
erfaßt werden.

Von besonderer Problematik ist die Frage nach einem 
Tatbestand für Mißwirtschaft, etwa in Anlehnung an 
Art. 128 StGB der RSFSR, der auch in einigen volks
demokratischen Strafgesetzbüchern Eingang gefunden 
hat. Mißwirtschaft als der pflichtwidrige, unsachgemäße 
Ümgang des Verantwortlichen mit dem ihm anvertrau
ten Wirtschaftspotential — und zu dessen Schaden — 
könnte vielleicht (etwa in Anlehnung an die Stellung 
dieses Tatbestandes zu Beginn des Abschnitts Wirt
schaftsverbrechen im StGB der RSFSR) als umfassen
der Grundtatbestand für alle diese Straftaten angesehen 
werden. Denn er würde, frei von jeglichen Beziehun
gen zu einem Bewirtschaftungsvergehen oder einer 
Wirtschaftsregelung, allein auf den volkswirtschaftlich 
richtigen Umgang mit dem anvertrauten Wirtschafts
potential und damit auf die Durchführung der staat
lichen Pläne und der entsprechenden wirtschaftsregeln
den staatlichen Maßnahmen, d. h. auf das Hauptproblem 
des strafrechtlichen Schutzes unserer Volkswirtschaft 
orientieren. Bei unseren derzeitigen Vorstellungen über 
diesen Begriff wäre jedoch eine klare Abgrenzung 
zwischen kriminalstrafwürdigen und anderen Verstößen 
nicht erreichbar. Unter den Begriff der Mißwirtschaft 
würden nach unseren derzeitigen Erkenntnissen und 
Vorstellungen verschiedenartigste Handlungen, die die 
wirtschaftliche Entwicklung eines Betriebes oder Wirt
schaftsbereiches hemmen, stören oder sonst nicht ent
sprechend den Erfordernissen fördern, fallen können, 
also auch Ordnungswidrigkeiten, Disziplinarverstöße 
oder sonst wirtschaftlich nicht zweckmäßige Maß
nahmen. Mit einer derartig weitgefaßten Strafbestim
mung würde jedoch den Justizorganen keinerlei 
Orientierung gegeben werden, sie würde auch einer 
erzieherischen und mobilisierenden Wirkung entbehren.

M. E. sollte man auf einen speziellen Tatbestand 
gegen- Mißwirtschaft verzichten. Alle wirklich gesell
schaftsgefährlichen Formen von Mißwirtschaft werden 
nach unseren derzeitigen Erkenntnissen durch kon
krete Strafbestimmungen gegen Wirtschaftsstraftaten 
(wie z. B. Störung der Produktion, Herstellung minder
wertiger Produktion, Gefährdung der Planung) erfaßt.

In einigen Fällen sollte das in der oben vorgeschlage
nen einleitenden Bestimmung -hervorgehobene Kenn
zeichen der Wirtschaftsdelikte in entsprechender Ab
wandlung auch konkret tatbestandlich zum Kriterium 
für die kriminelle Strafbarkeit von Wirtschaftsver
stößen erhoben werden. Dadurch würde zugleich den 
Justizorganen eine gesetzliche Anleitung zur Abgren
zung der Wirtschaftsdelikte von nicht kriminalstraf
würdigen störenden Handlungen gegeben. So sollte 
z. B. die vorsätzliche Störung der Produktion durch 
unsachgemäße, einer verbindlichen Anordnung zuwider
laufende Herstellung von Erzeugnissen nur dann als 
kriminelles Delikt eingeschätzt und unter Strafe ge
stellt werden, wenn dadurch die Erfüllung der Wirt
schaftspläne oder der geregelte Wirtschaftsablauf tat
sächlich gestört wurde (bzw. eine solche Störung ver
sucht wurde).
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